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Altlasten und Bauleitplanung.

I. Einleitung und Überblick
Altlasten stellen für die Bauleitplanung eine Heraus-
forderung dar, die sie nur bedingt lösen kann. Denn 
Bauplanungsrecht beinhaltet kein Sanierungsrecht, 
sondern hat sich bei der Planung den vorgefunde-
nen Bodenverhältnissen anzupassen. [1] Vor dem 
Hintergrund von Konversionsplanungen und städte-
baulicher Revitalisierung von Innenbereichen wird 
die Frage der Bodenbelastung durch Vornutzungen, 
mit Blick auf die geplante Nutzung, allerdings eine 
verstärkte Rolle spielen. [2] Der vorliegende Beitrag 
untersucht deshalb zunächst, welche Anforderungen 
Bauleitplanung in Bezug auf etwaige Altlasten erfül-
len muss (Teil II.); die weiteren Ausführungen widmen 
sich der Frage, wie Bauleitplanung mit festgestellten 
Altlasten umgehen kann und muss (Teil III.). Dabei ist 
und bleibt die Amtshaftung der Gemeinde auch 25 
Jahre nach dem ersten BGH-Urteil zu dieser Problema-
tik ein wichtiges Thema.

II. Bauleitplanung und Altlasten
1. Gesundheit und Sicherheit (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB)
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB – insbesondere – die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-Sicherheit
rung zu berücksichtigen. [3]
Gefährdungen, die aus der Überplanung von mit 
Altlasten behafteten Flächen für die Gesundheit von 
Menschen oder die Standsicherheit von Bauwerken 
resultieren können, hat die Gemeinde deshalb bei der 
Zusammenstellung des Planungsmaterials aufzuklä-
ren. [4] Zum Zeitpunkt der Abwägung muss eine Aus-
sage darüber möglich sein,
– ob durch vorhandene Kontaminationen für die im 

Bebauungsplan festzusetzenden Nutzungen Ge-
fährdungen oder erhebliche Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind, oder

– ob eine ordnungsrechtlich relevante Grundwasser-
gefährdung vorliegt.

Die Ermittlungspflicht der Gemeinde geht so weit, 
dass die Abwägungsrelevanz, die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts der Betroffenheit und die Schutzwürdig-

keit des Belangs zuverlässig eingeschätzt werden kön-
nen. Bei der Abwägung muss klar sein,
– ob und wie eine Nutzung entsprechend den Fest-

setzungen im Bebauungsplan sichergestellt werden 
kann, insbesondere ob eine Sanierung (zum Begriff 
vgl. § 2 Abs. 7 BBodSchG) des Geländes erforderlich 
und möglich ist bzw.

– ob eine spätere Sanierung des Grundwassers, wenn 
diese allein aus Gründen des Wasserschutzes erfor-
derlich ist, durch eine Verwirklichung der Festset-
zungen des Bebauungsplans unmöglich gemacht, 
erschwert oder verteuert wird. [5]

2. Kennzeichnung im Bauleitplan
a) im Flächennutzungsplan 

(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB)
aa) Hinweis- und Warnfunktion für Bauf lächen etc.

Nach dieser 1987 eingeführten Vorschrift sollen im 
vorbereitenden Bauleitplan (§ 1 Abs. 2 BauGB) für bauliche 
Nutzungen vorgesehene Flächen [6] gekennzeichnet wer-
den, deren Böden erheblich mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind. Solche Kennzeichnungen 
enthalten Warnungen und Hinweise und sind – anders 
als Darstellungen – keine Planungen der Gemeinde. [7] 
Von diesen unterscheiden sie sich dadurch, dass sie 
nicht die Nutzbarkeit der Grundstücksoberfläche 
bestimmen, sondern Hinweise auf Einwirkungen ge-
ben, die aus dem Untergrund oder der Nachbarschaft 
des Grundstücks kommen können. Kennzeichnun-
gen dienen also dem Schutz künftiger baulicher oder 
sonstiger Nutzungen des Grundstücks, indem sie den 
späteren Nutzer auf mögliche Gefährdungen oder Er-
schwerungen der planerisch vorgesehenen Nutzung 
hinweisen und so die Möglichkeit eröffnen, vor der 
Planverwirklichung entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen. [8]
Für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
reicht in der Regel eine sorgfältige Recherche in den 
einschlägigen Sammlungen über schadstoffbelastete 
Flächen aus. Hierzu gehört, dass die in kommunaler 
Regie erstellten Altlastenkarten, -kataster (auch Altab-
lagerungskataster, soweit vorhanden) oder -berichte 
ausgewertet werden. Steht zu vermuten, dass be-
stimmte Flächen mit Schadstoffen belastet sind, so 
muss durch geeignete Maßnahmen (notfalls mit Hilfe 
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von Probebohrungen) geklärt werden, ob der Verdacht 
begründet ist. In der Praxis liegt der Fall häufig so, 
dass Bodenverunreinigungen zwar festgestellt wer-
den konnten, jedoch zweifelhaft ist, ob die Schad-
stoffe Auswirkungen auf die geplante Nutzung haben 
können. Da die Gemeinde ihrer Pflicht, die bauliche 
und sonstige Nutzung der Grundstücke vorzuberei-
ten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB), nur nachkommen 
kann, wenn sie sich Klarheit über die grundsätzliche 
Nutzbarkeit der Flächen zum vorgesehenen Zweck 
verschafft, müssen auch Ermittlungen bezüglich der 
möglichen Auswirkungen von Bodenverunreinigun-
gen angestellt werden. Allerdings ist im Hinblick auf 
den lediglich vorbereitenden Charakter der Flächennut-
zungsplanung zu berücksichtigen, dass eine abschlie-
ßende Stellungnahme über die tatsächliche Verwend-
barkeit einzelner Grundstücke oder Teilflächen da-
von zum vorgesehenen Zweck nicht verlangt werden 
kann, da für die Klärung solcher Fragen eine weitere 
Planungsstufe – der Bebauungsplan – zur Verfügung 
steht (s. u. II.2.b). [9] Allerdings muss der Boden so weit 
untersucht sein, dass bekannt ist, um welche Art von Art von Art
umweltgefährdenden Stoffen es sich handelt. Eine 
detaillierte grundstücksspezifische Untersuchung ist 
jedoch erst im Rahmen der Bebauungsplanung erfor-
derlich. [10]

bb) Sollvorschrift
Die Kennzeichnungspflicht ist vom Gesetzgeber als 
Sollvorschrift ausgestaltet. Beim Vorliegen der tatbe-
standsmäßigen Voraussetzungen ist die Gemeinde 
grundsätzlich verpflichtet, die Fläche zu kennzeich-
nen, und darf nur in Ausnahmefällen (bei atypischen 
Sachverhalten) hiervon absehen. [11] Wann ein solcher 
Fall vorliegt, lässt sich nicht abschließend beantwor-
ten; in Betracht kommt, dass zum Zeitpunkt der Pla-
naufstellung bereits Bodensanierungen durchgeführt 
werden oder unmittelbar bevorstehen. [12] Allein die 
Tatsache, dass die Bodenverunreinigungen gefahrlos 
entsorgt werden können, reicht für das Absehen von 
einer Kennzeichnung nicht aus, denn gerade in sol-nicht aus, denn gerade in sol-nicht
chen Fällen hat deren Warn- und Hinweisfunktion 
Bedeutung. [13]

cc) Keine Planungsschadensansprüche
Die Kennzeichnung begründet keine Planungsscha-
densansprüche, auch nicht nach § 40 BauGB. [14]

dd) Planzeichen
Im Flächennutzungsplan kann die Lage ohne Flä-
chendarstellung (zum Planzeichen zur Umgrenzung
der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, 
deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stof-
fen belastet sind, s. u. II.2.b.dd) gemäß Nr. 15.12 der An-
lage zur PlanzV gekennzeichnet werden.

b) im Bebauungsplan (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)
aa) sämtliche Flächen

Dieser ebenfalls 1987 hinzugefügten Vorschrift zufolge 
sollen im verbindlichen Bauleitplan (§ 1 Abs. 2 BauGB) so-
gar sämtliche Flächen, deren Böden erheblich mit um-
weltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeich-
net werden. [15] Hiervon werden Flächen mit schädli-
chen Bodenveränderungen nach § 2 Abs. 3 BBodSchG 
erfasst; besondere planungsrechtliche Bedeutung hat 
natürlich die Kennzeichnung von Flächen mit Altlasten
(zum Begriff vgl. § 2 Abs. 5 BBodSchG). Alle belasteten 
Flächen im Plangebiet können gekennzeichnet wer-
den, gleich welche Nutzung auf ihnen vorgesehen ist 
(also auch Gemeinbedarfsflächen, Verkehrsflächen, 
Grünflächen usw.). Flächen mit belasteten Böden, für 
die eine entsprechende Kennzeichnung vorgesehen 
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ist, sind vor allem Flächen, auf denen Ablagerungen 
(z. B. durch Deponien), industrielle oder auch militäri-
sche Nutzungen zu Schadstoffeinträgen in den Boden 
mit umweltgefährdenden Stoffen geführt haben. [16] 
Zweck dieser Kennzeichnungspflicht ist es, Baugeneh-
migungsbehörde und Bauherr darauf aufmerksam zu 
machen, dass dort bei der Errichtung von baulichen 
Anlagen mit zusätzlichen Vorkehrungen und Kosten 
zu rechnen ist; [17] es handelt sich aber nicht um 
„Festsetzungen“ für die städtebauliche Ordnung i. S. v. 
§ 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB. [18]
Gleichwohl besteht eine Nachforschungspflicht der Ge-Nachforschungspflicht der Ge-Nachforschungspflicht
meinde. [19] Angesichts des hohen Rangs, den Gesund-
heit und Leben in unserer Rechtsordnung einnehmen, 
darf der Verdacht, von mit Schadstoffen befrachtetem 
Grund und Boden könnten schädliche Umwelteinwir-
kungen ausgehen, nicht ungeklärt bleiben; vielmehr 
ist eine Prüfungspflicht gegeben. [20] Ermittlungen sind 
anzustellen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für einen 
Altlastenverdacht vorliegen. Dies ist der Fall, wenn eine Altlastenverdacht vorliegen. Dies ist der Fall, wenn eine Altlastenverdacht
Fläche in ein Altlastenkataster aufgenommen wor-
den ist oder von Trägern öffentlicher Belange oder 
Bürgern im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Tat-
sachen für einen derartigen Verdacht vorgetragen 
wurden. [21] Auch wenn nach allgemeiner Lebenser-
fahrung mit einer bestimmten Bodennutzung oder ei-
ner bestimmten industriellen Produktion regelmäßig 
eine Bodenkontamination verbunden ist, dürfte eine 
Nachforschungspflicht der Gemeinde anzunehmen 
sein. [22] Neuerdings beschreibt § 3 BBodSchV, wann 
„insbesondere“ Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
Altlast (Abs. 1) oder schädliche Bodenveränderungen 
(Abs. 2) bestehen.
In jedem Fall sind von den Gemeinden die Altlastenka-
taster auszuwerten. Denn die Aufnahme einer Fläche taster auszuwerten. Denn die Aufnahme einer Fläche taster
in ein solches Kataster setzt voraus, dass konkrete An-
haltspunkte für eine Gefahrensituation bestehen. [23] 
Damit liegen bestimmte Tatsachen vor, die im Rah-
men der Bauleitplanung eine Nachforschungspflicht 
begründen. [24] Das OVG Koblenz definierte den Um-
fang der Ermittlungspflicht bei der Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans als „grundsätzlich sehr weit. Je 
schwerwiegender eine mögliche Betroffenheit abwä-
gungserheblicher Belange ist, desto eingehender müs-
sen die Ermittlungen sein.“ [25]
Hierzu sei auf § 209 Abs. 1 BauGB als besondere, 
planungsrechtliche Befugnisnorm für Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen (sowie ähnliche Arbei-
ten) hingewiesen. [26]

bb) Sollvorschrift
Die Vornahme einer Kennzeichnung liegt nicht im 
freien Ermessen der Gemeinde. Vielmehr besteht eine 
Verpflichtung im Regelfall, von der nur in besonderen 
Ausnahmefällen abgesehen werden darf. Solche sind 
bei den in § 9 Abs. 5 BauGB genannten Sachverhalten 
kaum vorstellbar, insbesondere nicht bei belasteten 
Böden. [27]

cc) Keine Entschädigung
Eine Entschädigung für die Kennzeichnung der Flä-
chen sehen die §§ 40 ff. BauGB nicht vor. [28] Die (sach-
lich zutreffende) Kennzeichnung gibt nur wieder, was 
ohnehin vorhanden ist. Das Grundstück wird hier-
durch nicht in seinem Wert verändert. [29]

dd) Planzeichen
Die Anlage zur PlanzV sieht in Nr. 15.12 auch zur Um-
grenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit um-grenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit um-grenzung
weltgefährdenden Stoffen belastet sind, ein Planzei-
chen vor.

III. Altlasten und Bauleitplanung
1. Schicksal des Bebauungsplans

a) Gesundheit und Sicherheit 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)

aa) Rechtsprechung
Werden Altlasten aufgedeckt, stellt sich die Frage nach 
den Folgen für die Bauleitplanung. Gerichtlich wurde 
dieser Fall, soweit ersichtlich, noch nicht entschieden. 
Das OLG Hamm hat zwar im Fall Dortmund-Dorstfeld den 
Bebauungsplan „In W 203“ wegen eines nicht uner-
heblichen Abwägungsfehlers als nichtig beurteilt. [30] nichtig beurteilt. [30] nichtig
Der Planungsfehler sei offensichtlich und auf das Abwä-
gungsergebnis von Einfluss gewesen. [31] Der BGH hat BGH hat BGH
dieses Urteil allerdings aufgehoben und offen gelas-
sen, ob die „Mängel des Aufstellungsverfahrens zur 
Nichtigkeit des Bebauungsplans geführt haben.“ Die 
Amtspflichtverletzung (s. u. III.2.a.aa) liege vielmehr 
„in der unzureichenden Berücksichtigung der Gesund-
heitsgefährdung, die den Benutzern der Grundstücke 
bei einer Verwendung zu Wohnzwecken droht.“ [32]
Das OVG Münster hat immerhin entschieden, dass der 
durch die Ausweisung von Wohnbauflächen in einem 
mit Schwermetallen kontaminierten Bereich aufge-
worfene Konflikt zwischen Wohnnutzung und Schutz 
der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren nicht stets 
innerhalb der Bauleitplanung bewältigt werden muss, 
sondern auch dem nachfolgenden Baugenehmigungs-
verfahren überlassen werden kann. [33] Zulässig ist ein 
Verzicht auf eine Bewältigung der vom Bebauungs-
plan geschaffenen Probleme allerdings nur, wenn die 
Gemeinde hinreichend sicher darauf vertrauen darf, 
dass außerhalb des Bebauungsplans auch eine sachge-
rechte Lösung gefunden werden wird. [34]
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bb) Literatur
Die h.M. im Schrifttum geht für den Fall, dass die 
Gemeinde bei der Überplanung altlastenverdächti-
ger Flächen diesem Gesichtspunkt keine Beachtung 
geschenkt hat, zu Recht von der grundsätzlichen 
Nichtigkeit des Bebauungsplans aus. [35] In solchen Nichtigkeit des Bebauungsplans aus. [35] In solchen Nichtigkeit
Fällen kann bereits die „allem Abwägen vorausgesetz-
t(e) … Zusammenstellung des Abwägungsmaterials“ 
(BVerwG Urt. v. 5. 7. 1974 – IV C 50.72) offensichtlich 
fehlerhaft sein. Nach solchen Ermittlungsausfällen kann 
eine Abwägung nicht stattfinden bzw. in diese nicht 
das an Belangen eingestellt werden, was nach Lage der 
Dinge eingestellt werden muss. Gleiches gilt, wenn 
die Behörde den Sachverhalt falsch ermittelt hat. So 
ist es denkbar, dass die Gemeinde zwar erkannt hat, 
dass eine Altlast überplant werden soll, das davon 
ausgehende Gefährdungspotential jedoch falsch ein-
schätzt. [36]
Fehler und Irrtümer bei der Zusammenstellung des 
Abwägungsmaterials, die sich aus Akten, Protokollen 
oder der Entwurfs- oder Planbegründung ergeben, 
sind auf das Abwägungsergebnis schon dann i. S. d. § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB von Einfluss, wenn nach den Um-
ständen des Falles die konkrete Möglichkeit besteht, 
dass ohne den Mangel im Abwägungsvorgang die Pla-vorgang die Pla-vorgang
nung anders ausgefallen wäre. Diese Voraussetzungen 
werden in den Fällen, in denen die Gemeinde zwar er-
kannt hat oder hätte erkennen müssen, dass eine Alt-
last überplant werden soll, dem hiervon ausgehenden 
Gefährdungspotential jedoch nicht näher nachgegan-
gen ist, regelmäßig gegeben sein (weil dann entweder 
saniert oder auf eine Überplanung verzichtet worden 
wäre), so dass eine Unbeachtlichkeit kaum in Be-
tracht kommen dürfte. [37] Auch wenn nämlich nur 
ein Verdacht darauf besteht, dass bestimmte Flächen Verdacht darauf besteht, dass bestimmte Flächen Verdacht
mit Altlasten kontaminiert sind, so kann sich daraus 
doch eine Untersuchungspflicht dieser Böden für die 
Gemeinde ergeben, wenn sie die betroffenen Flächen 
für bauliche Nutzungen festsetzen will (s. o. II.2.b.aa). 
Andernfalls liegt ein Abwägungsdefizit im Abwägungs-Abwägungsdefizit im Abwägungs-Abwägungsdefizit
vorgang vor, das zur Unwirksamkeit des Bauleitplans 
führen kann. [38]

b) Kennzeichnung
aa) Flächennutzungsplan

Da die Kennzeichnung keine Planung ist (s. o. II.2.a.aa), 
kann die Verletzung der Kennzeichnungspflicht 
nicht zur Unwirksamkeit des Flächennutzungsplans 
führen (es sei denn, dass mit ihr gleichzeitig eine 
Verletzung des Abwägungsgebots nach § 1 Abs. 7 BauGB 
einhergeht). Sie kann allerdings ein Versagungsgrund 
für die Genehmigung des Flächennutzungsplans ge-
mäß § 6 BauGB durch die höhere Verwaltungsbehörde 
sein. Diese kann im Übrigen ihre Genehmigung mit 
entsprechenden Auflagen versehen. [39]

bb) Bebauungsplan
Kennzeichnungen haben im Gegensatz zu Festsetzun-
gen keinen rechtsverbindlichen Charakter, sondern 

eine Warn- und Warn- und Warn- Hinweisfunktion (s. o. II.2.b.aa). Das Fehlen
einer gebotenen Kennzeichnung berührt deshalb, wie 
der VGH Mannheim [40] und das OVG Koblenz [41] bereits 
entschieden haben, die Wirksamkeit des Bebauungs-
plans grundsätzlich nicht; es kann jedoch auf einen 
Fehler in der Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) hindeuten, Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) hindeuten, Abwägung
wenn sich die Gemeinde nicht hinreichend Gedanken 
darüber gemacht hat, ob und wie bestimmte Beein-
trächtigungen planerisch bewältigt werden sollen (Ab-trächtigungen planerisch bewältigt werden sollen (Ab-trächtigungen planerisch bewältigt werden sollen (
wägungsdefizit). [42] In Bezug auf die Rechtsfolgen einer 
unterlassenen Kennzeichnung ist also zu unterschei-
den, ob die Gefahr im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan (nicht) bekannt war oder 
hätte bekannt sein müssen. Kannte die Gemeinde die 
Gefahr nicht und konnte sie ihr auch nicht bekannt 
sein, ist der Plan rechtmäßig zustande gekommen. Stel-rechtmäßig zustande gekommen. Stel-rechtmäßig
len sich nachträglich erhebliche Gefahren heraus, ist 
die Gemeinde allerdings zur Überprüfung verpflich-
tet, ob der Plan ergänzt oder gar aufgehoben werden 
muss (s. u. III.2.a.bb). [43] Hätte der Gemeinde die Ge-
fahr bekannt sein müssen, führt dies zur Nichtigkeit
des Plans, wenn die Abwägungsentscheidung der Ge-
meinde im Hinblick auf die Kennzeichnung der Ge-
fährdung anders ausgefallen wäre (s. o. III.1.a.bb). [44]
Hat die Gemeinde es zu Unrecht bei einer Kennzeich-
nung belassen, obwohl Anlass bestand, von Festset-
zungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen oder von der 
Festsetzung bestimmter gefährdeter Nutzungen im 
Kennzeichnungsbereich Abstand zu nehmen, liegt 
ein Planungsfehler vor, der wegen Verstoßes gegen § 1 
Abs. 7 BauGB zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans Unwirksamkeit des Bebauungsplans Unwirksamkeit
führt und auch Ansprüche aus Amtspflichtverletzung 
begründen kann (hierzu sogleich unter III.2.). [45] Das 
Abwägungsgebot fordert nämlich mehr als eine Kenn-
zeichnung des vorgefundenen Altlastenproblems; es 
erfordert dessen planerische Bewältigung. [46]

2. Amtshaftung der Gemeinde (Schadensersatz 
aus § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG)
a) Gesundheit und Sicherheit 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
aa) Amtspf licht, Gesundheitsgefährdungen zu 

verhindern („Verlässlichkeitsgrundlage“)
Hieran schließt die Frage nach der Haftung der Ge-
meinde für ihre Planung an. Der BGH hat bereits vor BGH hat bereits vor BGH
25 Jahren entschieden, dass die Amtsträger einer Ge-
meinde die Amtspflicht haben, bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen Gesundheitsgefährdungen zu 
verhindern, die den zukünftigen Bewohnern des Plan-
gebiets aus dessen Bodenbeschaffenheit drohen. [47] 
Seine weitere Rechtsprechung lässt sich wie folgt zu-
sammenfassen:
– Es ist die Aufgabe des Planungsträgers, die künftige 

Wohnbevölkerung vor Umweltbelastungen und Ge-
fahren zu schützen, die von Grund und Boden des 
Plangebiets ausgehen.

– Deshalb sind schon bei der Planung (und nicht erst bei schon bei der Planung (und nicht erst bei schon bei der Planung
der bauordnungsrechtlichen Prüfun g der Zulässig-
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keit eines Bauvorhabens) die Gefahrensituationen 
zu ermitteln und in die planerische Abwägung ein-
zustellen, die als Folge der Planung entstehen oder 
verfestigt werden können. [48]

– Die unzureichende Berücksichtigung der Gesund-
heitsgefährdung, die den Benutzern der Grundstücke 
im Plangebiet bei einer Verwendung für Wohn-
zwecke droht, stellt eine Amtspflichtverletzung 
dar.

– Die Amtspflicht ist objektbezogen, d. h. der Adressa-
tenkreis wird durch die Beziehung zu dem beplan-
ten Grundstück individualisiert. [49]

– Der Schutzbereich der Amtspflicht umfasst auch 
das Vermögen, soweit es einer Gefährdung ausge-
setzt ist, die vom Bauherrn nicht vorhersehbar und 
beherrschbar war, deren Abwendung daher auch 
nicht in seinen Verantwortungsbereich fällt. [50] 
Insoweit bietet der Bebauungsplan eine Verlässlich-
keitsgrundlage für finanzielle Dispositionen. [51]

– Dies gilt unabhängig von der Frage, von wem das 
betreffende Gefahrenpotential geschaffen worden 
war. Die Amtspflicht der Gemeinde, bei der Plan-
aufstellung diese Gefahren zu berücksichtigen, 
beurteilt sich allein danach, ob die betreffende 
Ge fahrenquelle bei Anwendung des das Amtshaf-
tungsrecht beherrschenden objektivierten Sorg-
faltsmaßstab s erkennbar war. [52]erkennbar war. [52]erkennbar

– Demgegenüber wird das bloße Vermögensinteresse, 
das darin besteht, dass ein unbelastetes Grundstück 
einen höheren Marktwert hat als ein belastetes, Marktwert hat als ein belastetes, Marktwert
durch die (gesundheits- und sicherheitsbezogene) 
Amtspflicht nicht geschützt. Ebensowenig hat die nicht geschützt. Ebensowenig hat die nicht
planerische Ausweisung eines Grundstücks zu 
Wohnzwecken den Schutzzweck, jede gewünschte 
gärtnerische Nutzung zu gewährleisten. [53]gärtnerische Nutzung zu gewährleisten. [53]gärtnerische Nutzung

– Die Gemeinde unterliegt auch nicht etwa einer nicht etwa einer nicht Ge-
fährdungshaftung für unerkennbare Schadstoffbe-fährdungshaftung für unerkennbare Schadstoffbe-fährdungshaftung
lastungen. Sie schuldet auch keine uferlose Über-
prüfung des zu beplanenden Areals gleichsam 
„ins Blaue hinein“. Was die planende Stelle nicht 
„sieht“ und nach den ihr zur Verfügung stehenden 
Erkenntnisquellen auch nicht zu „sehen“ braucht, 
kann und braucht von ihr nicht berücksichtigt (zu) 
werden. Überzogene Anforderungen an die Prü-
fungspflicht dürfen nicht gestellt werden. [54]

Die Drittgerichtetheit der Amtspflicht (§ 839 Abs. 1 S. 1 
BGB) hat der BGH anerkanntBGH anerkanntBGH
– für die Eigentümer der Grundstücke im Plangebiet 

(oder Erbbauberechtigten [55]), wenn sie die Ab-
sicht haben, die Grundstücke zu bebauen,

– auch solche Eigentümer, welche die Wohnhäuser 
später weiterveräußern wollen,

– und solche, die erst nach Aufstellung des Bebau-
ungsplans das Eigentum erworben haben; [56]

– für Bauträgergesellschaften (Wohnungsbauunter-
nehmen), welche die Grundstücke zum Teil selbst 
bebauen, zum Teil (unbebaut) an Bauwillige veräu-
ßern, [57]

– Arbeitnehmer und

– Arbeitgeber. [58]
– Für die Einbeziehung von Mietern spricht sich die 

Literatur aus. [59] Dies erscheint (in den Grenzen 
von § 839 Abs. 1 S. 2 BGB) konsequent, wenn man 
als wesentlichen Haftungsgrund nicht den Vermö-
gensschaden als solchen, sondern die Gesundheits-
gefährdung begreift (s. o.). Immerhin spricht § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB nicht von „Eigentümern“ (o. ä.), 
sondern von „Wohnverhältnissen“ und der „Wohn-
bevölkerung“. [60]

– Nicht zum geschützten Personenkreis zählen die Nicht zum geschützten Personenkreis zählen die Nicht
Kreditgeber der Bauträger und Bauherren. [61] So Kreditgeber der Bauträger und Bauherren. [61] So Kreditgeber
kann eine Bank nicht aus Amtshaftung Schadenser-
satz dafür verlangen, dass ihr Grundpfandrecht an 
einem im Plangebiet liegenden Grundstück we-
gen vorhandener Altlasten wirtschaftlich wertlos 
ist. [62]

Bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplans kommt 
die Verletzung einer drittgerichteten Amtspflicht 
zu Lasten des Bauherrn durch Nichtausweisung von 
Altlasten demgegenüber nicht in Betracht, weil dieser nicht in Betracht, weil dieser nicht
keine verbindlichen Festsetzungen enthält und somit 
keine „Verlässlichkeitsgrundlage“ (s. o.) für Entschei-
dungen des Bauherrn darstellt. [63]

bb) Anpassung des Bauleitplans
Häufig stellt sich erst bei der Anlegung von Altlasten-
katastern – nach Aufstellung der Bauleitpläne – he-
raus, dass eine Altlast überplant worden ist. Selbst 
wenn in einem solchen Fall der Bebauungsplan 
nicht unwirksam sein sollte (s. o. III.1.a), obliegt der 
Gemeinde eine Gefahrabwendungspflicht; die Ent-
deckung einer Altlast im Gebiet eines – noch nicht 
(vollständig) vollzogenen – Bebauungsplans kann 
nach § 1 Abs. 3 BauGB eine Verpflichtung zur Neupla-
nung (oder dessen Anpassung) auslösen, auch wenn nung (oder dessen Anpassung) auslösen, auch wenn nung
die engen Voraussetzungen der „Funktionsunfähig-
keit“ des Bebauungsplans nicht erfüllt sind. [64] Zwar 
ergibt sich aus dieser Norm für die Gemeinden keine 
Verpflichtung zu einer „permanenten Umplanung 
für den Fall, dass sich die der ursprünglichen Pla-
nung zugrundeliegenden Vorstellungen nachträglich 
ändern“. Bei einer erheblichen Abweichung der wirk-
lichen Entwicklung von den planerischen Vorstel-
lungen und insbesondere dann, wenn sich aufgrund 
neuerer Erkenntnisse das Abwägungsergebnis wegen 
der jetzt erkennbaren andersartigen Interessenbetrof-
fenheit als grob unangemessen erweist, resultiert aus 
§ 1 Abs. 3 BauGB aber eine Rechtspflicht zur Änderung 
von Bauleitplänen. [65] Die Erkenntnis, dass eine Alt-
last überplant wurde, löst deshalb jedenfalls dann 
eine erneute Planungspflicht aus, wenn aufgrund neue-erneute Planungspflicht aus, wenn aufgrund neue-erneute Planungspflicht
rer Erkenntnisse das Abwägungsergebnis im Hinblick 
auf wichtige planbetroffene Ergebnisse als grob unan-
gemessen erscheint, insbesondere wenn die bisherige 
Planung Gesundheitsgefahren für Menschen heraufbe-
schwört. Unterlässt die Gemeinde eine Überprüfung 
ihrer bisherigen Planung, kann dies folglich ebenfalls 
eine Amtspflichtverletzung darstellen, die sie in gleicher Amtspflichtverletzung darstellen, die sie in gleicher Amtspflichtverletzung
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Weise wie bei Neuplanung zum Schadensersatz ver-
pflichtet. [66]

b) Kennzeichnung
aa) Flächennutzungsplan

Amtshaftungsansprüche Dritter gegen die Gemeinde 
wegen unterlassener Kennzeichnung von Gefährdun-
gen können nur dann geltend gemacht werden, wenn 
ein Abwägungsfehler vorliegt und die nicht oder feh-Abwägungsfehler vorliegt und die nicht oder feh-Abwägungsfehler
lerhaft berücksichtigten Belange zugleich auch dazu 
bestimmt sind, dem Schutz Dritter zu dienen. In Be-
tracht kommen hier speziell die Belange der Gesund-
heit und Sicherheit der Bevölkerung nach § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauGB (s. o. II.1.). [67]

bb) Bebauungsplan
Wie der BGH in seinem Urt. v. 21. 2. 1991 – III ZR 245/89 BGH in seinem Urt. v. 21. 2. 1991 – III ZR 245/89 BGH
entschieden hat (Ls. 2), ist die planerische Ausweisung 
eines ehemaligen Deponiegeländes zu Wohnzwecken 
als solche nicht rechtswidrig, wenn von dem Deponie-
gut keine Gesundheitsgefahren ausgehen (s. o. Fn. 50). 
Die plangebende Gemeinde kann jedoch verpflichtet 
sein, das Deponiegelände im Bebauungsplan zu kenn-
zeichnen. Diese Kennzeichnungspflicht habe jedoch 
nicht den Schutzzweck, den Bauherrn vor finanziellen nicht den Schutzzweck, den Bauherrn vor finanziellen nicht
Mehraufwendungen zu bewahren, die durch Aushub 
und Abtransport des Deponieguts verursacht werden 
können (Ls. 3). [68]
Diese Entscheidung erging allerdings noch zu § 5 
Abs. 4 und § 9 Abs. 5 BBauG 1976 (wonach „nur“ solche 
Grundstücke im Bebauungsplan zu kennzeichnen wa-
ren, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-
rungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich waren); 
§ 5 Abs. 3 Nr. 3 (s. o. II.2.a) und § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
(s. o. II.2.b), wonach Flächen gekennzeichnet werden 
sollen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind, galten für den Streitfall noch 
nicht. [69] Es ist also fraglich, ob diese Entscheidung 
ohne Weiteres auf das neue Recht übertragen werden 
kann.
Dagegen spricht sogar die Begründung des BGH selbst: BGH selbst: BGH
„Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die Planung 
der Allgemeinheit zu dienen bestimmt ist, hat der Se-
nat hinsichtlich des Gebots anerkannt, bei der Bauleit-nat hinsichtlich des Gebots anerkannt, bei der Bauleit-nat
planung die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Diese Aus-
nahme rechtfertigt sich wegen der überragenden Bedeu-
tung der Rechtsgüter von Leben und Gesundheit.“ [70] tung der Rechtsgüter von Leben und Gesundheit.“ [70] tung
So gesehen, dürfte für die „neuen“ Kennzeichnungs-
pflichten, die umweltgefährdende Stoffe betreffen, aber 
nichts anderes gelten. [71] In der Literatur ist denn auch Literatur ist denn auch Literatur
anerkannt, dass eine fehlende Kennzeichnung Amts-
haftungsansprüche gegen die Gemeinde auslösen 
kann, soweit eine zentrale Aufgabe der Bebauungspla-
nung darin besteht, sicherzustellen, dass die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse gewahrt sind und keine Gesundheitsgefahr
oder Schädigung für Leib und Leben durch die Bebau-
ungsplanung entsteht. [72] Bei einer Neuplanung ist 

die Gemeinde deswegen gehalten, Flächen, von denen 
eine erhebliche Bodenbelastung ausgeht, also Altlas-
ten, zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnungspflicht 
hat den Zweck, die Beteiligten auf mögliche Gefahren 
hinzuweisen. Auch ein Verstoß gegen diese Pflicht, 
die sich allerdings nicht auf bloße Verdachtsflächen 
(zum Begriff vgl. § 2 Abs. 4 BBodSchG), sondern nur auf 
tatsächlich festgestellte Altlasten erstreckt, kann des-
halb Amtshaftungsansprüche auslösen. [73]
Solche können schließlich auch im umgekehrten Fall 
bestehen, wenn Kennzeichnungen zu Unrecht erfolgen zu Unrecht erfolgen zu Unrecht
und hierdurch Grundstückswertminderungen eintre-
ten. [74]

3. Kein Baurecht
a) Nichtdarstellung von Nutzungen, § 5 Abs. 1 

S. 2 BauGB (Flächennutzungsplan)
aa) Zulässigkeit

Werden die Werte des Bodenschutzrechts erheblich 
überschritten, kann ein vollständiger Verzicht auf die vollständiger Verzicht auf die vollständiger Verzicht
Darstellung von für bauliche Nutzungen vorgesehe-
nen Flächen als einzig richtiges Abwägungsergebnis 
am Ende des Abwägungsvorgangs stehen. [75] Der 
1987 neu eingeführten Regelung des § 5 Abs. 1 S. 2 
BauGB zufolge können Gemeinden darauf verzichten, 
für bestimmte Flächen Nutzungsaussagen zu treffen, 
sofern hierdurch die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden und die Gemeinde beabsichtigt, die 
Darstellung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuho-
len. [76] Mit dieser (Ausnahme-) Vorschrift soll verhin-
dert werden, dass Konflikte in einem Teilbereich den 
Abschluss der im Übrigen unstreitigen Flächennut-
zungsplanung verzögern, soweit für bestimmte Flä-
chen –  z. B. im Hinblick auf die Kennzeichnung wegen 
möglicher Bodenkontaminationen (s. o. II.2.a) – noch 
Untersuchungen erforderlich sind. Das Nichtdarstel-
len von Flächen – vielfach als weiße Flächen oder Fenster
bezeichnet – setzt mithin einen räumlich und sach-
lich eingrenzbaren Konflikt voraus, der ohne Rück-
wirkung auf die Bodennutzung im übrigen Gemein-
degebiet einer späteren Entscheidung überlassen 
werden kann. Die Regelung lässt sich insbesondere 
auf Flächen anwenden, über deren künftige Nutzung 
noch keine Entscheidung getroffen werden kann, weil 
etwa Untersuchungen auf diesen Flächen noch nicht 
durchgeführt oder noch nicht beendet sind (Untersu-
chungsflächen), oder für die eine angelaufene Fachpla-
nung nicht in angemessener Zeit abgeschlossen wer-
den kann (Vorbehaltsf lächen). [77]
Als Untersuchungsflächen kommen Flächen in Betracht, 
bei denen Bodenverunreinigung zwar festgestellt, 
das davon ausgehende Gefährdungspotential aber 
aus zeitlichen oder finanziellen Gründen noch nicht 
abgeschätzt werden konnte; ferner Grundstücke mit 
bekannten Gefährdungspotentialen, für die gegen-
wärtig keine geeigneten Sanierungsverfahren zur 
Verfügung stehen und für die aus diesem Grund kon-
krete Nutzungsaussagen nicht getroffen werden kön-
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nen. Dagegen verbietet der Ausnahmecharakter der Re-Ausnahmecharakter der Re-Ausnahmecharakter
gelung die Anwendung des Instruments der „weißen 
Flächen“ auf Fallgestaltungen, bei denen Art, Umfang 
und Gefährdungspotential der Bodenverunreinigun-
gen bekannt sind und lediglich aus „Unentschlossen-
heit“ die Frage der künftigen Nutzung der Flächen 
noch offengehalten werden soll. [78]

bb) Begründung
Wählt die Gemeinde das Instrument der Nichtdarstel-
lung, sind die hierfür maßgeblichen Gründe in der 
Begründung darzulegen (§ 5 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 BauGB). 
Hierbei ist insbesondere zu erläutern, um welche Art 
von Bodenbelastung es sich handelt bzw. welche ver-
mutet wird, welche Untersuchungen oder fachlichen 
Abstimmungen noch erforderlich sind und welche 
Nutzungsmöglichkeiten und –alternativen überlegt 
werden. [79]

b) Von der Bebauung freizuhaltende Flächen, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB (Bebauungsplan)

aa) Zulässigkeit
Regelmäßig wird für Altlasten, die nicht überbaut 
werden können, nur eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 10 BauGB als von der Bebauung freizuhaltende Flä-
che in Betracht kommen. [80] Solche Festsetzungen 
sind zulässig, wenn sie unter Beachtung der Grund-
sätze des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB aus städtebaulichen 
Gründen erforderlich sind,  z. B. im Interesse der Si-
cherheit und Gesundheit der Bevölkerung (s. o. II.1.). 
Diese Voraussetzungen sind bei Altlasten, von denen 
eine Gefahr ausgeht, gegeben. [81]

bb) Entschädigung
Hierfür kann allerdings § 40 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 BauGB 
zufolge Entschädigung geboten sein; [82] die Festset-
zung kann einen Übernahmeanspruch nach dieser 
Vorschrift auslösen. [83]

cc) Planzeichen
Nr. 15.8. der Anlage zur PlanzV sieht zur Umgrenzung 
der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, 
ein eigenes Planzeichen vor.

4. Positive Bauleitplanung
a) Darstellung von Nutzungen, § 5 Abs. 2 BauGB 

(Flächennutzungsplan)
Altlastenprobleme sollten freilich weniger aus dem 
Planungsprozess ausgeklammert als vielmehr durch 
geeignete Positivdarstellungen gemildert oder bewäl-
tigt werden. Der (nicht abschließende) Katalog des 
§ 5 Abs. 2 BauGB bietet eine Reihe von Darstellungs-
möglichkeiten, um schadstoffbelastete Flächen einer 
sachgerechten Nutzung zuzuführen. Welche im Ein-
zelfall in Betracht kommt, hängt in erster Linie von 
der planerischen Konzeption der Gemeinde und der 
von ihr verfolgten städtebaulichen Entwicklung ab. 
Natürlich sind schadstoffbelastete Flächen nur in 
Ausnamefällen für eine Wohnnutzung geeignet, so 
dass die Gemeinde jeweils sorgfältig zu prüfen hat, ob 
durch die Festsetzung einer weniger empfindlichen 
Nutzung (z. B. Fläche für Versorgungsanlagen), oder 
durch die Wahl geeigneter Planungsgrenzen oder 
durch zusätzliche überlagernde Darstellungen (z. B. 
Flächen für Nutzungsbeschränkungen i. S. d. § 5 Abs. 2 
Nr. 6 BauGB) das Konfliktpotential verringert und den-
noch den städtebaulichen Zielen Rechnung getragen 
werden kann. [84]

b) Bebauungsplan
aa) „Bedingtes“ Baurecht, § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB

Werden im Plangebiet im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung schädliche Bodenveränderungen fest-
gestellt bzw. bestehen insofern Verdachtsmomente, 
kann es städtebaulich gerechtfertigt erscheinen, zu-
erst eine Bodensanierung durchzuführen, bevor eine 
Wohnnutzung aufgenommen werden darf, um sol-
chermaßen Gesundheitsgefährdungen auszuschlie-
ßen. Derart bedingte Festsetzungen lassen sich seit 
2004 auf § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB stützen. [85]
Eine zulässige Folgenutzung in diesem Sinne kann 
dadurch herbeigeführt werden, dass die Verwirkli-
chung der geplanten Vorhaben von der Erfüllung der 
Bedingung abhängig gemacht wird, dass zuvor die für 
die geplante Folgenutzung erforderlichen Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt werden. [86] Die Gemeinde 
kann namentlich einen Bebauungsplan unter der auf-
schiebenden Bestimmung in Kraft setzen, dass die Bo-
denbelastungen auf der Grundlage eines Sanierungsver-
trags nach § 13 Abs. 4 BBodSchG beseitigt werden. Die-
ses Instrument bietet sich insbesondere in den Fällen 
an, in denen ein Investor ein Baugebiet vermarkten 
will, das mit Schadstoffen belastet ist. [87]
Die Anwendung des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB un-
terliegt spezifischen Bestimmtheitsanforderungen, 
weil der Zeitpunkt oder die Umstände, in dem eine 
Nutzung (erst) zulässig werden soll, unter Umständen 
schwer zu bestimmen sein kann. Das Bestimmtheitsgebot
erfordert von der Gemeinde daher ein hohes Maß ge-
nauer Präzisierung der planerischen Festsetzung. [88]
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bb) Altlastenunterbringung, § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB
In dieser Vorschrift sind als festsetzbare Flächen solche 
für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung so-
wie für Ablagerungen genannt. Über die Sanierungs-
pflichten hinaus löst die Kennzeichnungspflicht er-
heblicher Altlasten nämlich auch eine Pflicht aus, 
geeignete Flächen zu deren Entsorgung zu schaffen. 
Das lässt sich schon aus den allgemeinen Grundsät-
zen ableiten: Die Gemeinden haben Bauleitpläne auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 
S. 1 BauGB); zu berücksichtigen sind  u. a. Belange 
des Umweltschutzes, der Abwasserbeseitigung und 
Abfallentsorgung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Korrespon-
dierend zur Kennzeichnungspflicht für erhebliche 
Altlasten ist deshalb eine planungsrechtliche Pflicht 
der Gemeinden anzunehmen, auch für die Abfallent-
sorgung planungsrechtliche Grundlagen zu schaffen. sorgung planungsrechtliche Grundlagen zu schaffen. sorgung
Dies kann im eigenen Gemeindegebiet geschehen, 
wäre aber in Abstimmung mit anderen Gemeinden 
auch für einen größeren Raum möglich, etwa durch 
Schaffung einer Sondermülldeponie. [89]
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB können ei-
nen Entschädigungs- oder Übernahmeanspruch nach § 40 
Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BauGB auslösen. [90]
Die Festsetzung erfolgt durch Verwendung des Planzei-
chens nach Nr. 7 der Anlage zur PlanzV (Abwasser, Ab-
fall, Ablagerung). [91]

IV. Zusammenfassung
Bauleitplanung schützt die Wohn- und Arbeitsbevöl-
kerung im Plangebiet, wenn sie sich an den Maßstäben 
der Gesundheit und Sicherheit (s. o. II.1.) orientiert; 
Altlasten sind deshalb schon im Flächennutzungs-
plan (s. o. II.2.a) und mehr noch im Bebauungsplan 
(s. o. II.2.b) zu kennzeichnen.
Ein Bebauungsplan, der diese Grundsätze verkennt, 
wird in der Regel nichtig sein, wenn deswegen die 
Abwägung misslingt (s. o. III.1.); die Gemeinde haftet 
hierfür, soweit sie ihre Amtspflicht verletzt, Gesund-
heitsgefährdungen zu verhindern (s. o. III.2.a.aa).
25 Jahre nach den ersten Urteilen des BGH zu die-
sen Fragen hat das Haftungsrisiko für Altlasten und 
Bauleitplanung nicht an Aktualität verloren, im Ge-
genteil: da inzwischen fast flächendeckend Bodenin-
formationssysteme (dito Altlastenatlas und Altlasten-

kataster) eingerichtet wurden, gewinnt die (Amts-) 
Pflicht zur Anpassung des Bauleitplans (s. o. III.2.a.bb) Anpassung des Bauleitplans (s. o. III.2.a.bb) Anpassung
an Bedeutung, die im Fall ihrer Verletzung ebenfalls 
Schadensersatzansprüche begründen kann. Dies gilt 
auch bei Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht 
(s. o. III.2.b.bb).
Werden Altlasten festgestellt, ist nicht nur an den Ver-
zicht auf Baurecht (s. o. III.3.) oder deren Unterbrin-
gung (s. o. III.4.b.bb) zu denken, sondern auch – seit 
zehn Jahren – an „bedingtes“ Baurecht (s. o. III.4.b.aa): 
Baurecht auf Zeit, das nicht zuletzt in Verbindung mit 
einem Sanierungsvertrag das Mittel der Wahl sein 
kann, um Bauleitplanung trotz Altlasten auf eine so-
lide Grundlage zu stellen.
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